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Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung 

Martin-Luther-Straße 105, 10825 Berlin  

 

An die Senatsdienststellen, 
die vorauss. mit der EFRE-Förderung  
2014 bis 2020 befasst sein werden 
 
siehe Verteiler 
 
nachrichtlich: 
 
SenFin, II F 22 Herr Nitschke 
PB, Frau Krull 
BB, Frau Dittmeyer 
 
 
per e-mail 
 
 
 
 
 
 
 
EFRE-Förderperiode 2014 – 2020  
hier: Legislativpaket in Kraft 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
hiermit möchte ich Sie darüber informieren, dass die Strukturfondsverordnungen für die 
Förderperiode 2014 – 2020 am 20.12.2013 im Amtsblatt der EU Nr. 347 veröffentlicht 
wurden und am Folgetag in Kraft getreten sind. 
 
Auch wenn die Planungen zum neuen Operationellen Programm für die EFRE-Förderung in 
Berlin noch nicht abgeschlossen sind, möchte ich Sie bereits um Beachtung der folgenden 
Verordnungen als dann verbindliche Rechtsgrundlagen bitten: 

- Verordnung (EG) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17.12.2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den EFRE, den ESF, den 
Kohäsionsfonds, den ELER und den EMFF zur Aufhebung der VO 1083/06 
(Allgemeine Verordnung – AVO);  

- Verordnung (EG) Nr. 1301/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17.12.2013 über den EFRE zur Aufhebung der VO 1080/06,  

- Verordnung (EG) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17.12.2013 über den ESF zur Aufhebung der VO 1081/06. 

 
 

Geschäftszeichen bei Antwort bitte  
angeben: IV C 3 
 
Bearbeiter/in: Frau Dr. Ulle 
 
Zimmer: 60 
 
Dienstgebäude: Berlin-Schöneberg 
Martin-Luther-Straße 105,  
10825 Berlin r 

Tel. Durchwahl 
Zentrale 
Intern 

(030) 90 13– 8494 
(030) 90 13–0 
913 

Fax Durchwahl (030) 90 13– 7520 
 
Jane.Ulle@senwtf.berlin.de 
(E-Mail-Adresse nicht für Dokumente mit 
elektronischer Signatur) 
 
www.berlin.de/wirtschaftssenat 

Datum 7. Januar 2014 
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Die Verwaltungsbehörde wird die für die Umsetzung der Förderung wesentlichen 
Bestimmungen in geeigneter Form zusammenfassen und auf dieser Grundlage ihre 
Handlungsanleitungen, Merkblätter etc. zu gegebener Zeit aktualisieren. 
 
Vorab möchte ich Sie darauf hinweisen, dass nach Art. 65 (2) AVO Ausgaben der 
Begünstigten im Rahmen des künftigen EFRE-OP grundsätzlich ab dem 1. Januar 2014 
förderfähig sein können. Abweichend von den vorherigen Förderperioden ist der 
automatische Mittelverfallsmechanismus für diese Förderperiode um ein Jahr verlängert 
worden, d.h. es gilt nach Art. 136 (1) AVO eine n+3-Regel. Damit endet die Frist für die 
Förderfähigkeit von Ausgaben am 31. Dezember 2023. 
 
In der Anlage füge ich diese Verordnungen als elektronische Datei zu Ihrer Kenntnisnahme 
bei. Bitte informieren Sie darüber auch alle nachgelagerten Einrichtungen und 
Geschäftsbesorger. 
 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Ulle 
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